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Die Reform der Pflegeversicherung
-Die Rolle des GKV-Spitzenverbandes-

Der GKV-Spitzenverband der Krankenkassen ist zugleich 
auch der GKV-Spitzenverband der Pflegekassen 

Die gesetzlichen Aufgaben der Spitzenverbände der 
Pflegekassen sind zum 01.07.2008 vollständig auf den GKV-
SV übergegangen

Mitglieder des GKV-Spitzenverbandes sind alle gesetzlichen 
Kranken- und Pflegekassen 
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Die Reform der Pflegeversicherung
-Die Rolle des GKV-Spitzenverbandes-
Wesentliche und zeitlich prioritäre Aufgaben des GKV-
Spitzenverbandes infolge der Pflegereform
Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes 01.07.2008

Zusätzliche Betreuungskräfte in Pflegeheimen

Einführung der erweiterten Pflegeberatung

Förderung der Einrichtung von Pflegestützpunkten

Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität
- Expertenstandards 
- Schiedsstelle Qualitätssicherung Pflege
- Transparenz über die Leistungen und deren Qualität der 

Pflegeeinrichtungen
- Vereinbarung über Maßstäbe und Grundsätze der Sicherung 

und Weiterentwicklung der Pflegequalität
- Richtlinien zu den Qualitätsprüfungen der Medizinischen 

Dienste
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Zusätzliche Betreuungskräfte in Pflegeheimen 
§ 87b SGB XI

Pflegeheime haben einen Anspruch auf Vergütungszuschläge für 
die zusätzliche Betreuung und Aktivierung von Heimbewohnern mit 
einem erheblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und 
Betreuung (Demenzkranke, psychisch Kranke und geistig 
behinderte Menschen)
Voraussetzung: Einstellung von zusätzlichem sozialversicherungs-
pflichtigen Betreuungspersonal 
Betreuungsrelation („in der Regel“): 1 Vollzeitkraft für 25 betroffene 
Pflegeheimbewohner
Bei voller Ausschöpfung der Regelung könnten ca. 10.000  
zusätzliche Betreuungskräfte in den Pflegeheimen tätig werden.
Der GKV-Spitzenverband erlässt Richtlinien zur Qualifikation und 
zu den Aufgaben der Betreuungskräfte (Termin: 31. August 2008)
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Zusätzliche Betreuungskräfte in Pflegeheimen
§ 87b SGB XI

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes vom 19. August 2008

Tätigkeiten: Betreuung bei und Aktivierung zu  
Alltagsaktivitäten wie Spaziergängen, Ausflügen,
Malen, Basteln, Singen usw.

Qualifikation:    Orientierungspraktikum (5 Tage)
Basiskurs (100 Stunden)
Betreuungspraktikum (2 Wochen)
Aufbaukurs (60 Stunden)

Anrechenbarkeit: Anrechnung bereits erworbener 
Qualifikationen

Übergangsrege- Berufsbegleitende Qualifizierung bis spätestens
lungen:                   31. Dezember 2009 nach Absolvierung eines

Einführungskurses von mindestens 30 Stunden
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Zusätzliche Betreuungskräften in Pflegeheimen
§ 87b SGB XI

Umsetzungsstand:

In allen Ländern laufen die Vergütungsverhandlungen. 
Vergütungsabschlüsse auf breiter Fläche wurden bereits z. B. in 
Berlin erzielt 

Vergütungszuschläge werden in einer Bandbreite von 
ca. 90 € bis 120 € monatlich je Heimbewohner verhandelt.

Die Bundesagentur für Arbeit wird ab ca. Dezember 
Weiterbildungskurse für interessierte Arbeitnehmer/innen anbieten. 
Die Ausschreibungsverfahren dafür laufen bis Ende November.
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Einführung der erweiterten Pflegeberatung
§ 7a SGB XI 

Ab dem 1. Januar 2009 haben pflegebedürftige und von 
Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen sowie ihre Angehörigen 
einen Anspruch auf Pflegeberatung (und ein individuelles 
Fallmanagement).

Die Pflegekassen müssen den Anspruch auf Pflegeberatung 
umsetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Pflegeberatung auch 
in einem eingerichteten Pflegestützpunkt in Anspruch genommen 
werden kann.

Der GKV-Spitzenverband gibt Empfehlungen zur Anzahl und 
Qualifikation der Pflegeberaterinnen und Pflegeberater ab (Termin: 
31. August 2008)
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Einführung der erweiterten Pflegeberatung
§ 7a SGB XI
Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes vom 29. August 2008

Primäre Berufsgruppen:
- Pflegekräfte
- Sozialarbeiter
- Sozialversicherungsangestellte  

Inhalte des Empfehlungen:
- 7-tägiges Praktikum in einer Pflegeeinrichtung
– Weiterbildungsmodule: 

- Pflegefachwissen, 
- Case-Management, 
- Recht

Gesamtumfang: 400 Stunden (für völlig Fachfremde)

Nachgewiesene (Teil-) Qualifikationen werden angerechnet.

Bildungseinrichtungen bieten bereits Qualifizierungen zum 
Pflegeberater/innen an
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Förderung der Einrichtung von Pflegestützpunkten
§ 92c Abs. 5 SGB XI

Die Einrichtung von Pflegestützpunkten wird durch den GKV-
Spitzenverband und das Bundesversicherungsamt (BVA) finanziell 
gefördert.

Das Fördervolumen beträgt bis zum 30. Juni 2011 
60 Millionen €. Je Stützpunkt werden maximal 50.000 € ausgezahlt.

Die Einzelheiten zur Auszahlung und Verwendung der Fördermittel 
sind zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem BVA in einer 
Vereinbarung bereits am 1. Juli 2008 geregelt worden.

Förderungsfähige Aufwendungen sind: Anlaufkosten
(Investitionskosten, Kosten für Errichtungsbeauftragte, 
Mietkautionen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung).
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Förderung der Einrichtung von Pflegestützpunkten
§ 92c Abs. 5 SGB XI

Die Vereinbarungen zur Einrichtung von Pflegestützpunkten auf 
Landesebene kommen nur langsam voran.

Bisher haben die Länder Bremen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
Allgemeinverfügungen zur Einrichtung von Pflegestützpunkten 
erlassen. 

Am weitesten vorangeschritten ist der Prozess in Rheinland-Pfalz, 
wo die bestehenden 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen 
(BEKOS) in Pflegestützpunkte umgewandelt werden sollen.

Dem GKV-Spitzenverband liegen bisher keine Anträge auf 
Auszahlung von Fördermitteln vor. 
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Empfehlungen zur Arbeit und zur Finanzierung von 
Pflegestützpunkten
§ 92c Abs. 9 SGB XI

Vertragspartner: GKV-Spitzenverband, Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände

Der Entwurf einer Empfehlungsvereinbarung wurde bereits im August mit den 
Empfehlungspartnern verhandelt (Inhalte: Stützpunktverträge, Definition der 
Träger, Einbindung der Arbeit von Ehrenamtlichen sowie von Selbsthilfegruppen, 
Finanzierungsaufteilung)

Eine Einigung scheitert daran, dass die Dachverbände der Sozialhilfeträger nur 
eine „subsidiäre“ Pflegeberatungspflicht der Sozialhilfeträger sehen. Der GKV-
Spitzenverband sieht hingegen die Beratungspflicht der Sozialhilfeträger im 
Bereich der eigenen Leistungsverpflichtungen nach dem SGB XII nicht als 
subsidiär an. 
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Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität
§ 113a SGB  XI

Der GKV-Spitzenverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft der
überörtlichen Sozialhilfeträger, die kommunalen Spitzenverbände
und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene vereinbaren Expertenstandards .

Die Vertragsparteien haben am 11. September 2008 die 
Verfahrensordnung zur Entwicklung der Expertenstandards 
beschlossen. Diese liegt dem BMG zur Genehmigung vor.

Expertenstandards werden mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen unmittelbar verbindlich. 

Einigen sich die Vertragsparteien nicht, kann die „Schiedsstelle 
Qualitätssicherung Pflege“ durch jeden Vertragspartner oder das 
BMG angerufen werden.
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Schiedsstelle Qualitätssicherung Pflege
§ 113b SGB XI

Der GKV-Spitzenverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen
Sozialhilfeträger, die kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen der
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene richten eine Schiedsstelle 
Qualitätssicherung ein (gesetzliche Frist: 30. September 2008)

Die Schiedsstelle Qualitätsicherung Pflege ist zuständig für
- Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und 

Weiterentwicklung der Pflegequalität (§ 113 SGB XI)
- Expertenstandards
- Veröffentlichung der Ergebnisse von 

Qualitätsprüfungen der Medizinischen Dienste

Die Schiedsstelle wurde durch Beschluss vom 30. September 2008 eingerichtet.

unparteiischer Vorsitzender: Herr Dr. Klaus Engelmann
unparteiische Mitglieder: Frau Prof. Dr. Astrid Elsbernd und

Herr Prof. Dr. Gerhard Nägele
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Veröffentlichung von Leistungen und deren Qualität 
der Pflegeeinrichtungen (Transparenzvorschrift)
§ 115 Abs. 1a SGB XI

GKV-Spitzenverband hat bis zum 30.09.2008
die Kriterien der Veröffentlichung und die Bewertungssystematik der 
MDK Prüfberichte über Pflegeeinrichtungen zu vereinbaren mit 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe, 

der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände,

den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene (15 Verbände)
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Veröffentlichung von Leistungen und deren Qualität 
der Pflegeeinrichtungen (Transparenzvorschrift)
§ 115 Abs. 1a SGB XI

Nach intensiven Verhandlungen haben die Vertragspartner am          
11. November 2008 ein Verhandlungsergebnis für den Bereich der
stationären Pflege erzielt Es beinhaltet Regelungen zu

- den Kriterien der Veröffentlichung

- der Bewertungssystematik und

- der Darstellung der Ergebnisse

Am 14. November wurde das Beteiligungsverfahren eingeleitet.

Parallel laufen die Verhandlungen für die Veröffentlichungen der
Prüfergebnisse von Pflegediensten
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Veröffentlichung von Leistungen und deren Qualität der 
Pflegeeinrichtungen (Transparenzvorschrift)
§ 115 Abs. 1a SGB XI

Kriterien zur Veröffentlichung

Qualitätsbereiche Anzahl der Kriterien

1. Pflege und medizinische Versorgung  35
2. Umgang mit demenzkranken Bewohnern und anderen 

gerontopsychiatrisch veränderten Bewohnern 10
3. Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung 10
4. Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft

und Hygiene  9
5. Bewohnerbefragung 18  

Zusammen:  82
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Qualität der Pflegeeinrichtung Erläuterungen zum Bewertungssystem hier

Seniorenresidenz „Letzter Anker“ Vertraglich vereinbarte Leistungsangebote 
hier
Weitere Leistungsangebote und Strukturdaten 
hier

Seestr. 9 12345 Hafenstadt

Telefon: Fax:
02222/999999 02222/899999

MDK-Qualitätsprüfung:
Datum
Gleichwertige Prüfung:
Datum
Weitere Prüfergebnisse hier 
Kommentar der Pflegeeinrichtung
hier
Die Pflegeeinrichtung hat eine 
Wiederholungsprüfung durch den MDK 
beantragt:

Ja Nein 

Email: Internet:
letzterAnker@xls.de

Anzahl der versorgten Bewohner 100

Anzahl der in die Prüfung einbezogenen Bewohner 12

Qualitätsbereiche
MDK Ergebnis Gleichwertige

Prüfung
Vergleichswert im 
Bundesland

Pflege und medizinische 
Versorgung hier

2,4 
gut Anzahl der 

Pflegeheime im 
Bundesland
1.800
Anzahl der 
geprüften
Pflegeheime
411

Umgang mit demenzkranken 
Bewohnern und anderen 
gerontopsychiatrisch veränderten 
Menschen hier

4,2 
ausreichend

Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung hier 3,0
befriedigend

Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene 
hier

2,2
gut

Gesamtergebnis
(aus allen 64 Fragen der vier Qualitätsbereiche)

2,4
gut

2,3 (gut)

Befragung der Bewohner hier 1,4
sehr gut

mailto:letzterAnker@xls.de
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Vereinbarungen über Maßstäbe und 
Grundsätze der Sicherung und 
Weiterentwicklung der Pflegequalität

Der GKV-Spitzenverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereini-
gung der kommunalen  Spitzenverbände und die Vereini-
gungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene 
vereinbaren bis zum 31. März 2009 gemeinsam und ein-
heitlich Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die 
Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Pflege.

Die Vertragsparteien haben sich über die Organisation der 
Verhandlungen bereits verständigt und werden die Ver-
handlungen zu den Qualitätsvereinbarungen kurzfristig 
aufnehmen.
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Richtlinien für die Qualitätsprüfungen der 
Medizinischen Dienste (§ 114a Abs. 7 SGB XI)

Der GKV-Spitzenverband beschließt Richtlinien über die von den 
Medizinischen Diensten durchzuführenden Qualitätsprüfungen in 
den Pflegeeinrichtungen.

Durch die erhebliche Erhöhung der Prüffrequenzen (ab 2011 wird 
jede zugelassene Pflegeeinrichtung mindestens einmal jährlich 
geprüft.) bei gleichzeitiger Fokussierung der Prüfungen auf die 
Ergebnisqualität, kommt der Neuausrichtung der Qualitäts-
Prüfungsrichtlinien eine erhebliche Bedeutung zu.

Die Neugestaltung der Qualitätsprüfungs-Richtlinien sollte erst 
dann erfolgen, wenn die Transparenzvereinbarungen nach § 115a 
SGB XI sowie die Qualitätsvereinbarungen nach 113 SGB XI 
abgeschlossen sind. Denn darin werden die wesentlichen 
Qualitätsinhalte und die zur Veröffentlichung bestimmten Kriterien 
definiert und darauf sind die Qualitätsprüfungen auszurichten.
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Fazit: (1/2)

Für die mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 
gewollte Verbesserung der Betreuung von demenz-
kranken Heimbewohnern sind die Grundlagen rechtzeitig 
geschaffen worden. Die  vertragsrechtliche und 
tatsächliche Umsetzung geschieht auf Länder- und 
lokaler Ebene.

Für die erweiterte Pflegeberatung sowie die Einrichtung 
von Pflegestützpunkten wurden notwendige Grundlagen 
geschaffen und wichtige Weichenstellungen 
vorgenommen.

. . .
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Fazit: (2/2)

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität 
sowie ihrer Transparenz sind mit der Verabschiedung der 
Verfahrensordnung für die Entwicklung von Experten-
standards, der Einrichtung der „Schiedsstelle Qualitäts-
sicherung Pflege“  sowie der Einigungen der Vertrags-
parteien zur Transparenzvorschrift drei wichtige Grundsteine 
gelegt. 

Mit den Qualitätsvereinbarungen, der Entwicklung von 
Expertenstandards sowie der Neuausrichtung der MDK 
Qualitätsprüfungen hat der GKV Spitzenverband zentrale 
Aufgaben bei der Weiterentwicklung und Sicherung der 
Pflegequalität von ca. 25.000 Pflegeeinrichtungen in 
Deutschland. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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